
Gemeinde Baierbrunn 
Landkreis München 

 

Bahnhofstraße 2 
82065 Baierbrunn 

 

 

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 
 
 

 

Am Dienstag, 07.07.2020, um 19:00 Uhr 

findet in der Grundschule Baierbrunn, Turnhalle,  
Hermann-Roth-Str. 23, 82065 Baierbrunn 

 

 eine Sitzung des Gemeinderates  

 mit folgender Tagesordnung statt.  

 
 
  Bürgerfragestunde 
  

1. Bericht des Vorsitzenden 
  

2. Genehmigung der öffentlichen Niederschrift vom 02.06.2020 
  

3. Mittagsbetreuungsgebühren während der Corona-Krise 
  

4. Verabschiedung Raumkonzept für die Grundschule mit Nachmittagsbetreuung 
  

  TOP 5-6: Empfehlungen aus dem Bau- und Ortsplanungsausschuss vom 16.06.2020 
  

5. Maßnahmen Spiel- und Bolzplätze 2020 
  

6. Auslegung der Satzung über die Anzahl und Beschaffenheit von Stellplätzen in der 
Gemeinde Baierbrunn (Stellplatzsatzung) Hier: Grundsatzbeschluss 

  

7. Antrag auf Vorbescheid; Erweiterung eines Einfamilienhauses; Am Wiedenbauernfeld 8; 
Fl.Nr. 383/16 

  

8. Antrag auf Befreiung von der Einfriedungssatzung; zwischen Buchenstraße 12, Fl.Nr. 330/84 
und Ulmenstraße 2, Fl.Nr. 330/83 

  

9. Gemeinderatsangelegenheiten: 
  

9.1 Antrag der Fraktion GRÜNE  in Sachen "Einführung Ratsinformationssystem" 
  

9.2 Antrag der Fraktion GRÜNE  in Sachen "Ausrufung Klimafreundliche Gemeinde Baierbrunn" 
  

9.3 Antrag der Fraktion GRÜNE  in Sachen "Verwendung der Haushaltsmittel 7160 -Zuschüsse 
für Klimaschutzmaßnahmen" 

  

9.4 Antrag der Fraktion GRÜNE  in Sachen "Umbenennung Ausschuss Klimaschutz, 
Naturschutz und Verkehr in  Ausschuss Klimaschutz, Naturschutz und Mobilität" 

  

10. Ortsrecht: 
  

10.1 Änderung der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
  

10.2 1. Änderung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat Baierbrunn 
  

11. Anfragen an die Verwaltung 
  

 
 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 



 

   

Zur Einhaltung der empfohlenen Schutzmaßnahmen wird die Turnhalle so bestuhlt, dass der 

notwendige Mindestabstand zu Personen von 1,5 – 2 Metern eingehalten werden kann.  

Es besteht der Grundsatz der Öffentlichkeit. Im Interesse der Vermeidung von Ansteckungen kann 

es notwendig sein den Zugang für Zuhörer zahlenmäßig zu beschränken. 

 

Zudem bitten wir Sie, zum eigenen Gesundheitsschutz sich an die bekannten Hinweise und 
Verhaltensregeln zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus, wie die allgemeinen Hygieneregeln 
sowie die Husten- und Nies-Etikette, zu halten und einen Mund-Nasenschutz zu tragen. 
 
Es besteht Betretungsverbot für infizierte Personen oder für Personen die unter Quarantäne 
stehen. 
 
 
Baierbrunn, 29.06.2020 
 
 
 
 

An den Gemeindetafeln  
angeheftet am:  

abgenommen am: 

  
02.07.2020 
08.07.2020 

Patrick Ott 
Erster Bürgermeister 
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